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Sommerzeit – Urlaubszeit
Der Sommer ist da, die 30 Grad Marke wurde schon Anfang Juni ge-
knackt. Wer nicht auf die Schulferien angewiesen ist geht jetzt oder
nach den Ferien in den Urlaub, Familien mit schulpflichtigen Kindern
natürlich in den Ferien. Im Urlaub kann man bei einer Auszeit den All-
tag hinter sich lassen und abschalten.
Urlaub bietet aber oft auch die Möglichkeit, abseits des stressigen Ta-
gesgeschäfts, mit etwas Abstand einen Blick auf eben diesen Alltag zu
werfen. Ein Rückblick auf die erste Hälfte des Jahres und vielleicht ei-
nen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte wagen. Vieles in unserer Bran-
che ist derzeit vom Wandel geprägt. Der Wandel im Antriebsstrang un-
serer Fahrzeuge, Digitalisierung, Agenturmodelle statt klassischer Han-
delsverträge, stetig wachsende Anforderungen und Auflagen, Mangel
an gutem Personal und Auszubildenden. Die Branche erlebt gerade ei-
nen Wandel auf breiter Front, dessen Ausmaß wir heute vielleicht noch
gar nicht wirklich abschätzen können. Wir entwickeln uns weiter und
nutzen die Chancen, die sich uns durch die Veränderungen eröffnen.
Wo die klassischen Volumenmarken aktuell Lücken im Portfolio haben
kommen neue Anbieter mit neuen Modellen in den Markt und suchen
Partner vor Ort. Auch neue digitale Lösungen bieten Möglichkeiten der
Unterstützung in Vertrieb und Service im Alltag. Ein so dynamisches
Marktumfeld wie derzeit bietet nicht nur Risiken sondern auch Chan-
cen, die den Erfolg von morgen ausmachen werden.
Nutzen Sie Ihren Urlaub neben der nötigen Erholung vielleicht auch
für das eine oder andere Gedankenspiel über die Zukunft in Ihren Be-
trieben. Und aus so mancher „Schnapsidee“ ist nach einem guten Rei-
feprozess schon ein gutes Geschäft geworden!

Titelseite
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Grundsätzliches / Verwaltung / Organisation 

Die Landesregierung hat den „Fortschrittsbericht zur Wasserstoff-Road-
map Baden-Württemberg“ beschlossen. Die darin festgehaltenen Maß-
nahmen werden in den kommenden Jahren umgesetzt, um die Wasser-
stoffversorgung des Landes ab spätestens 2030 zu garantieren. 

Im Fokus stehen 
Wasserstoff-Infrastruktur 
und der künftige Bedarf 
Die Grundlage für die Fortschrei-
bung der Wasserstoff-Roadmap
Baden-Württemberg von 2020 ist
ein Sieben-Punkte-Plan des Was-
serstoffbeirats BW, ein hochrangig
besetztes Gremium aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Kommunen und Ver-
bänden. Als dringlichste Umset-
zungsschritte empfiehlt der Beirat, die Themen Infrastrukturausbau, die
ausreichende Bereitstellung von Wasserstoff sowie das Ermitteln des
künftigen Bedarfs anzugehen und politisch zu flankieren. Energieminis -
terin Thekla Walker erklärte: „Wir wollen für Baden-Württemberg bis
2030 erste Pipeline-Anschlüsse an das deutsche und europäische Was-
serstoffnetz, möglicherweise bereits ab 2028 im Raum Freiburg.“ 
Zugleich hat das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz und Energiewirt-
schaft eine neue Wasserstoff-Bedarfsanalyse auf den Weg gebracht. Ge-
meinsam mit der Plattform H2BW, dem Fernleitungsnetzbetreiber terra-
nets bw, dem Industrie- und Handelskammertag BWIHK und weiteren
Verbänden startete das Land Ende April 2023 eine Kommunikations-Kam-
pagne, eine Bedarfserhebung und eine wissenschaftliche Analyse.

500 Millionen Euro Fördermittel bereits wirksam 
Gleichzeitig informiert der Fortschrittsbericht über die bisher umgesetz-
ten Maßnahmen der Roadmap – darunter eine Vielzahl an Leuchtturm-
projekten. Dadurch sind bereits rund 500 Millionen Euro Fördermittel in
Projekten im Land wirksam. Von hoher industriepolitischer Bedeutung
sind insbesondere die fünf Important Projects of Common European In-
terest (IPCEI-Projekte) in Baden-Württemberg. Die Förderung dieser Pro-
jekte soll die Entwicklung von Wasserstofftechnologien entscheidend vo-
rantreiben und Wertschöpfung im Land erhalten sowie Arbeitsplätze si-
chern.

Ergänzende Informationen: 
Wasserstoffbedarf in Baden-Württemberg 
Wasserstoff macht laut Prognose des Nationalen Wasserstoffrates vom
Februar 2023 in 2040 rund 15 Prozent des Endenergieverbrauchs in Ba-
den-Württemberg aus (bei Annahme: 197 Terrawattstunden Endener-
gieverbrauch in BW, davon 30 TWh Wasserstoffbedarf). Der größte Was-
serstoffbedarf fällt im Energiesektor an. Jede zweite Kilowattstunde
(kWh) Wasserstoff (also 50 Prozent) wird 2040 in diesem Sektor veror-
tet. Darüber hinaus wird Wasserstoff hauptsächlich für industrielle Pro-
duktion und im Mobilitätssektor benötigt.

Wirtschaftliche Potenziale 
Baden-Württemberg gehört zu den führenden Standorten in der Ent-
wicklung und Produktion von Brennstoffzellenkomponenten und -sys -
temen. Zusätzlich ergeben sich Potenziale für baden-württembergische

Unternehmen im Bereich der Fer-
tigung von Elektrolysetechnologi-
en. Besonders der Anlagenbau und
der Export von Technologien und
Komponenten werden sich zu
wichtigen Geschäftsfeldern ent-
wickeln.
Wasserstoffbereitstellung
und Wasserstoffinfrastruktur 
Zur Deckung des Bedarfs sind er-
hebliche Importkapazitäten und
eine leitungsgebundene Infrastruk-

 tur (Pipelines) notwendig, denn Baden-Württemberg wird nur zu einem
geringeren Anteil selbst grünen Wasserstoff mittels Elektrolyse erzeugen
können.
– Infrastruktur: Die Infrastruktur für Erzeugung, Speicherung und Trans-

port (einschließlich Import) von Wasserstoff stellt eine zentrale Vor-
aussetzung für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Baden-Würt-
temberg dar. Für 2030 kann mit einem Anschluss an das deutsche und
europäische Wasserstoffnetz und Verbindungen zur Nordsee und in
den Ostseeraum gerechnet werden. Weitere Ausbaustufen werden bis
2040 folgen. Bestehende Erdgasnetze können zu einem überwiegen-
den Teil genutzt, einige Leitungen müssen neu gebaut werden.

– Erzeugung im Land: Bis zu einer flächendeckenden Versorgung über
Fernleitungs- und Verteilnetze will das Land den raschen Aufbau von
Elektrolyseuren zur lokalen Erzeugung von Wasserstoff vorantreiben.
Diese Insel- bzw. Clusterlösungen sollen kurz- und mittelfristig die
wachsenden Bedarfe bis zu einer Pipelineanbindung decken, aber auch
danach.

– Importe: Das Land hat neue Kooperationen mit Regionen wie An-
dalusien und Schottland vereinbart, aber auch mit Chile (beim Thema
reFuels). Bestehende Netzwerke und Partnerschaften werden genutzt
und Kooperationen aufgebaut, um Optionen für das Land im Bereich
Wasserstoff und der technologischen Zusammenarbeit zu stärken.

Weiterführende Links: 
Die Landesregierung fördert seit Jahren intensiv die Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie durch unterschiedliche Förderprogramme
und Maßnahmen: 
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/energiewende/wasser-
stoffwirtschaft 
Anlaufstelle für alle Belange zum Thema Wasserstoff ist die 2021 ge-
gründete Plattform H2BW: https://www.plattform-h2bw.de/ 
Link zum Impulspapier des Wasserstoffbeirats BW: 
https://www.e-mobilbw.de/service/meldungen-detail/wasserstoff-beirat-
bw-uebergibt-empfehlungen-an-umweltministerin-thekla-walker

Fortschrittsbericht Wasserstoff-Roadmap BW 

©adobeStock/AA+W 
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Grundsätzliches / Verwaltung / Organisation 

Sowohl die CDU- wie auch die Grünen-Fraktion haben Beschlüsse und
Papiere zum Bürokratieabbau verabschiedet. Danach sollten Minister-
präsident und Landesregierung keine Hindernisse mehr haben, dem Vor-
schlag von Wirtschaft und Kommunen nach einem umfassenden Büro-
kratieabbau zu folgen, meint das Handwerk. Im Offenen Brief von Hand-
werk BW sowie sieben anderen Spitzenorganisationen aus Industrie, Han-
del, Sparkassen, Genossenschaften, Gemeinden, Städten und Kreisen
wurden bereits erste Vorschläge zur regulatorischen Vereinfachung ge-
macht. In mehreren Positionspapieren auch des Handwerks sind längst
konkrete Hindernisse in Gesetzen und Verwaltungshandeln aufgelistet. 
Überregulierung und Überbürokratisierung sind in erster Linie Folge
schlechter Gesetzgebung, so der Dachverband Unternehmer Baden-Würt-
temberg (UBW). Die Landesregierung sollte von überflüssigen und mit

erheblichen Bürokratielasten verbundenen Gesetzen wie beispielsweise
dem Bildungszeitgesetz Abstand nehmen. Gleichzeitig muss ein syste-
matisches Verfahren zur Berücksichtigung der Belange kleiner und mitt-
lerer Unternehmen bei der Einführung von Landesnormen eingerichtet
werden. 
Die im baden-württembergischen Klimaschutzgesetz vorgesehenen ver-
bindlichen regionalen Sektorenziele sollte das Land noch einmal über-
denken. Denn es ist bereits extrem schwierig, globale Treibhausgas-Min-
derungsziele auf die EU und dann noch auf die Mitgliedstaaten zu ver-
teilen. Eine noch kleinteiligere Betrachtung ist nach unserer Auffassung
nicht zielführend. Mit regionalen Sektorenzielen werden die baden-würt-
tembergischen Betriebe einseitig belastet und in ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit unnötig beeinträchtigt.

Beschluss der Grünen-Landtagsfraktion zum Bürokratieabbau 

Der Verkehrsausschuss hat die vorläufige Trilogeinigung zur AFIR-Ver-
ordnung über den Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe mit
großer Mehrheit angenommen. 
Bis 2026 müssen mindestens alle 60 Kilometer entlang des TEN-T-Kern-
netzes Ladestationen für Elektroautos mit einer Leistung von mindestens
400 Kilowatt (kW) aufgestellt werden, wobei die Leistung des Netzes bis
2028 auf 600 kW erhöht werden soll. Für Lkw und Busse gilt die Vor-
schrift, dass alle 120 Kilometer eine Ladestation vorhanden sein muss.
Diese Stationen sollen bis 2028 auf der Hälfte der Hauptverkehrsstraßen
in der EU installiert werden, und zwar je nach Straße mit einer Leistung
von 1400 kW bis 2800 kW. Zudem soll es bis 2031 mindestens alle 200
Kilometer Wasserstoff-Tankstellen entlang des TEN-V-Kernnetzes geben. 
Dieser vorläufigen Einigung müssen nun noch das Plenum des EU-Par-
laments und der Rat zustimmen. 

Verkehrsausschuss im europäischen Parlament 
bestätigt Trilogeinigung zur AFIR-Verordnung – 
EU treibt Ladeinfrastrukturausbau voran 

©adobeStock/ U. J. Alexander 
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Handel

Die Situation auf dem Automobilmarkt bleibt ambivalent. Der Neuwa-
genmarkt kommt zwar mäßig in Schwung, allerdings vor allem dank der
Firmenzulassungen. Der Gebrauchtwagenmarkt tritt auf der Stelle – bei
weiter hohen Preisen. Neuwagen scheinen zudem stärker aus dem Fokus
der Kaufinteressenten gerückt zu sein. Begründet kann dies in weiterhin
langen Lieferzeiten sein, vor allem aber dürfte es an den hohen Preisen
und dem bei den Menschen wahrgenommenen fehlenden Angebot an
bezahlbaren (Klein-)Wagen liegen. Kleinwagen sind nicht nur für Fahran-
fänger interessant, sie werden auch als Zweitwagen in den Haushalten
oftmals gerne genommen.  Die generellen Gründe für die Anschaffung ei-
nes Pkw sind vielfältig. Oftmals wird ein Fahrzeug wegen hoher anste-
hender Reparaturkosten getauscht – besonders bei Gebrauchtwagenin-
teressenten ist das momentan der Kaufgrund Nr. 1. Auch bedeutend bei
diesen Autokaufplanern ist die neue berufliche oder familiäre Situation,
die den Bedarf an einem Automobil wachsen lässt, während bei den pri-
vaten Neuwageninteressenten der Wunsch nach einem alternativen An-
trieb stark ausgeprägt ist. Viele Autokaufplaner hatten auch bereits 2022
einen Autokauf vorgesehen, diesen aber wegen der multiplen Mangella-
ge ins Jahr 2023 verschoben. Die Situation bleibt also weiterhin eine Her-
ausforderung für die Endverbraucher. Viele Kompromisse müssen einge-
gangen und Pläne neu gefasst werden, was letztendlich den Autohänd-
ler in seiner Bedeutung als Mobilitätsmanager stärkt. 
Neuwagen rücken etwas aus dem Fokus 
Wer sich aktuell in der Pkw-Kaufentscheidung befindet, tendiert deutlich
stärker zu Gebrauchtwagen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war.
2019 zogen noch 52 Prozent der privaten Autokaufplaner einen Neuwa-
genkauf in Erwägung, im Mai 2023 ist diese Absicht (zugunsten der Ge-
brauchtwagen) auf nur noch 46 Prozent gesunken. Einen Gebrauchtwa-
gen planten 2019 mit 34 Prozent ein gutes Drittel, aktuell liegt das Ni-
veau bei 39 Prozent. Bei den meisten Pkw-Käufen ist der Ersatz des Haupt-
autos ausschlaggebend. Soll allerdings ein zusätzliches Auto im Haushalt
angeschafft werden, dann planen mehr Pkw-Kaufplaner diesen auf dem
Gebrauchtwagenmarkt zu finden (13 Prozent) als auf dem Neuwagen-
markt (7,0 Prozent). 
Pkw-Kauf von unterschiedlichsten Gründen geprägt 
Befragt man die Autokaufplaner nach ihren Kaufgründen, so zeigen Neu-
und Gebrauchtwageninteressenten ein differenziertes Bild. Der Wunsch
nach einem alternativen Antrieb war bei den Neuwageninteressenten
stark ausgeprägt – gepaart mit der Aussage, man könne derzeit für den
bestehenden Pkw einen guten Preis erzielen (jeweils 27 Prozent). Aber
auch 22 Prozent gaben an, einen bereits für 2022 geplanten Pkw-Kauf
nun durchführen zu wollen. Bei den Gebrauchtwageninteressenten ga-
ben 45 Prozent hohe anstehende Reparaturkosten als Grund an. Bei 26
Prozent war eine veränderte familiäre bzw. berufliche Situation aus-
schlaggebend, 21 Prozent gaben an, sie könnten für den aktuellen Pkw
einen guten Preis erzielen. Für die Endverbraucher und ihren anstehen-
den Autokauf bleibt der Markt eine echte Herausforderung. Zwei Drittel
bestätigten, dass kleine, bezahlbare Automobile fehlen. Fast ebenso vie-
le (64 Prozent) gaben an, dass sie ein knappes Gebrauchtwagenangebot
wahrnehmen würden. Ein dominantes Thema bleiben die langen Liefer-

zeiten bei Neuwagen. 75 Prozent aller Befragten – egal welchen Kauf sie
planen – haben dies als Wahrnehmung zu Protokoll gegeben. Besonders
bei denjenigen, die sich derzeit mit der Anschaffung eines Neuwagens
auseinandersetzen, nehmen dies 81 Prozent wahr. In herausfordernden
Zeiten wird der Händler als Anlaufstelle wichtiger: Dies bestätigten 56 Pro-
zent aller Befragten.
Kompromisse bleiben auf der Tagesordnung 
Die meisten Autokaufplaner müssen auch in diesem Jahr viele Kompro-
misse eingehen. Die Mehrheit (53 Prozent) schwankt zwischen einer Neu-
und Gebrauchtwagenentscheidung, gefolgt von wechselnden Präferen-
zen bei der Automarke (35 Prozent) und der Antriebsart (30 Prozent). Bei
letztgenannten ist die Vielfalt der Antriebsarten für viele Autokaufplaner
derzeit eine echte Herausforderung. Auch das Thema Geld bleibt bedeu-
tend. Etwas mehr als jeder Fünfte wollte ursprünglich weniger Geld aus-
geben, und auch die Frage der Finanzierung bleibt in Zeiten hoher Zinsen
für 20 Prozent der Autokaufplaner keine einfache Entscheidung. Absch-
ließend sehen 13 Prozent die Festlegung auf ein bestimmtes Fahrzeugs-
egment momentan als schwierig. 
Gebrauchtwagen bleiben teuer 
Die Wertentwicklung dreijähriger Gebrauchtwagen zeigt zwar seit Jah-
resbeginn leicht nach unten, allerdings ist das Gesamtniveau der Preise
weiterhin sehr hoch. Benzingebrauchtwagen werden vom Handel aktu-
ell für 69,3 Prozent ihres ehemaligen Listenneupreises verkauft, das ist
eine minimale Steigerung zum Vormonat und noch weit weg von dem
Niveau, was diese Fahrzeuge in den früheren Jahren (vor der Pandemie)
gekostet hatten. Drei Jahre alte Dieselgebrauchtwagen liegen derzeit bei
68 Prozent ihres ehemaligen Listenneupreises. Das sind 0,4 Prozentpunkte
weniger als im Vormonat, was die bislang parallel verlaufenden Kurven
des Jahres 2023 wieder etwas weiter auseinanderdriften lässt.

DAT-Barometer im Mai 2023: Schwerpunkt Pkw-Kaufplaner 

Monatsreport Elektromobilität April 2023 
Im März 2023 wurden 44.125 reine Elektrofahrzeuge (BEV) neu zugelas-
sen, dies entspricht einer Steigerung von 35,87 Prozent im Vergleich zum
Vormonat. Der Anteil an den monatlichen Neuzulassungen ist dabei mit
15,7 Prozent gleichgeblieben. Im Februar wurden außerdem 16.776 Plug-
In-Hybride (PHEV) neu zugelassen. Dies entspricht einem Anstieg von 40,79
Prozent im Vergleich zum Vormonat bei einem leicht gefallenen Anteil von
6,0 Prozent an den monatlichen Neuzulassungen. Im Modellvergleich ent-
fielen die meisten Neuzulassungen von BEV auf das Tesla Model Y. Bei den
PHEV verzeichnete die Mercedes C-Klasse die meisten Neuzulassungen.
Im Markenvergleich steht Tesla in diesem Monat auf Platz 1. Neben den
neuesten Neuzulassungsstatistiken enthält der Monatsreport wieder das
aktuelle Trendbarometer, Informationen über den Ausbau des öffentlichen
Ladenetzes und die Antragstatistik beim Umweltbonus mit einem Vergleich
auf Bundesländer-Ebene. Zudem sind die wichtigsten Neuigkeiten aus Ver-
band und Politik zusammengefasst. Diese und weitere Informationen stel-
len wir Ihnen monatlich mit dem Monatsreport Elektromobilität des ZDK
zur Verfügung. Der Monatsreport Elektromobilität kann auf www.kfz-
bw.de/monatsdienst heruntergeladen werden.
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Recht / Arbeitsrecht / Tarifwesen

Wir kommen zurück auf unseren Bericht im Monatsdienst 4/2023 über
den Tarifabschluss der Tarifgemeinschaft (TGBW) mit der IG Metall
(IGM). Zwischenzeitlich wurden mit der IG Metall die Tarifstaffeln ab-
gestimmt.
Teil des Tarifabschlusses mit der IG Metall ist auch die Bezahlung ei-

ner Inflationsausgleichsprämie (IAP). Die TGBW hat mit der IG Metall
Berechnungsbeispiele als Auslegungshilfe vereinbart, welche unter
www.kfz-bw.de/monatsdienst abgerufen werden können.
Zudem wurden zur Klarstellung folgende zusätzliche Protokollnotizen
in den Tarifvertrag IAP aufgenommen: 

Protokollnotiz zu § 2 Ziff. 3 Abs. 1 
„Die Tarifvertragsparteien sind
sich einig, dass Arbeitnehmer für
die Arbeitsphase im Rahmen des
Blockmodells der Altersteilzeit ei-
nen Anspruch auf die Inflations-
ausgleichsprämie wie ein Voll-
zeitarbeitnehmer in Höhe der Be-
träge gemäß § 2 Ziff. 1 und 2 ha-
ben.“ 
Protokollnotiz zu § 2 Ziff. 4 
„Die Tarifvertragsparteien sind
sich einig, dass die Inflationsaus-
gleichsprämie zum Zeitpunkt der
Auszahlung gekürzt werden kann,
wenn damit wegen eines bereits
feststehenden Ruhenszeitraums
eine spätere Rückzahlung ausge-
schlossen werden kann. Ruht das
Arbeitsverhältnis wider Erwarten
nicht, ist der Kürzungsbetrag mit
der nächsten regulären Gehalts-
abrechnung abzurechnen und
auszubezahlen.“

Tarifabschluss 2023: 

Tarifübersicht 
Berechnungsbeispiele zur Inflationsausgleichsprämie 

Übersicht über die Tarifgehälter Übersicht über die Tariflöhne 

Tarifgruppe 01.11.2023 
bis 

30.09.2024 

01.10.2024 
bis 

31.03.2025 

Lohngruppe 01.11.2023 
bis 

30.09.2024 

01.10.2024 
bis 

31.03.2025 
       
K1 Eingangsgehalt 2.544 2.636 L 7 4.326 4.482 
    L 6 4.007 4.151 
K2 Eingangsgehalt 2.868 2.971 L 5 3.675 3.807 
 ab 3. Beschäftigungsjahr 3.026 3.135 L 4 a 3.327 3.447 
 ab 6. Beschäftigungsjahr 3.327 3.447 L 4 b 3.178 3.292 
    L 3 3.032 3.141 
K3 Eingangsgehalt 3.117 3.229 L 2 2.884 2.988 
 ab 3. Beschäftigungsjahr 3.302 3.421  
 ab 6. Beschäftigungsjahr 3.675 3.807 

Übersicht über die Ausbildungsvergütungen 

    
K4 Eingangsgehalt 3.404 3.527 
 ab 3. Beschäftigungsjahr 4.040 4.185 
 ab 5. Beschäftigungsjahr 4.435 4.595 
    

K5 Eingangsgehalt 5.081 5.264 
Ausbildungsjahr 01.11.2023 

bis 
30.09.2024 

01.10.2024 
bis 

31.03.2025 
K5F mindestens 242 183    
    1. Ausbildungsjahr 1.049 1.099 
M 1  4.090 4.237 2. Ausbildungsjahr 1.111 1.161 
M 2  4.452 4.612 3. Ausbildungsjahr 1.214 1.264 
M 3  5.081 5.264 4. Ausbildungsjahr 1.272 1.322 

  

Der Europäische Gerichtshof (EuGH, Az.: C-477/21) hat zur Frage, wie
die tägliche und die wöchentliche Ruhezeit zueinander im Verhältnis
stehen, sinngemäß folgendes entschieden: Die tägliche Ruhezeit
kommt zur wöchentlichen Ruhezeit hinzu. Dies gilt selbst dann, wenn
die erstere der letzteren unmittelbar vorausgeht. Das ist auch dann der
Fall, wenn nationale Rechtsvorschriften den Arbeitnehmern eine län-
gere wöchentliche Ruhezeit gewähren als dies in der europäischen Ar-
beitszeitrichtlinie vorgegeben ist. 

Fazit: 

Der EuGH stellt in seinem Urteil klar, dass es sich bei der täglichen und
der wöchentlichen Ruhezeit um zwei autonome Ansprüche der Ar-

beitnehmer handelt, die unabhängig voneinander einzuhalten sind und
sich nicht überschneiden dürfen - insbesondere bei Arbeiten am Wo-
chenende. (Beispiel: Ein Arbeitnehmer darf bei einem Schichtende am
Samstag um 22 Uhr frühestens nach 35 Stunden Ruhezeit erneut ein-
gesetzt werden (11-stündige tägliche Ruhezeit zzgl. anschließender 24
Stunden wöchentliche Ruhezeit)). 

Zwar ist im deutschen Arbeitszeitgesetz die Trennung der unter-
schiedlichen Ansprüche bereits normiert (vgl. § 11 Abs. 4 Arbeitszeit-
gesetz). Trotzdem kann die EuGH-Entscheidung Auswirkungen auf die
nationale Diskussion über (tarifvertragliche) Verkürzungs- bzw. Tei-
lungsmöglichkeiten von Ruhezeiten haben.

Im Rahmen der europäischen Arbeitszeitrichtlinie 
sind die tägliche und die wöchentliche Ruhezeit zu unterscheiden 
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Nachdem sich die europäischen Gesetzgeber EU-Kommission, Rat der
Mitgliedstaaten und EU-Parlament im Frühjahr dieses Jahres auf einen
Kompromiss zur Richtlinie über die Lohntransparenz verständigt ha-
ben, ist der finale Rechtstext der Richtlinie (EU) 2023/970 nun im EU-
Amtsblatt veröffentlicht worden. Sie tritt am 6. Juni 2023 in Kraft.
Deutschland hat nun bis zum 7. Juni 2026 Zeit, diese in nationales Recht
umzusetzen bzw. das deutsche Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG)
anzupassen. 
Kernelemente der Richtlinie sind: 
• Die Richtlinie gilt für alle Arbeitnehmer, gleich ob im privaten oder

öffentlichen Bereich beschäftigt, nach Tarifvertrag bezahlt oder nicht
(Art. 2 Abs. 2). 

• Die Lohntransparenzrichtlinie verpflichtet grundsätzlich alle Unter-
nehmen in der EU, ihre geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede zu
melden und zu beheben. Die Mitgliedstaaten können jedoch Ar-
beitgeber mit weniger als 50 Arbeitnehmern von gewissen Infor-
mationspflichten gegenüber dem Arbeitnehmer ausnehmen (Art. 6
Abs. 2). 

• Wenn das Lohngefälle 5,0 Prozent übersteigt (Art. 10 Abs. 1), müs-
sen Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten zusammen mit den
Arbeitnehmervertretern die Lohnunterschiede abbauen, es sei denn,
dies ist auf der Grundlage objektiver, geschlechtsneutraler Kriterien
gerechtfertigt. 

• Arbeitnehmer haben das Recht auf Zugang zu nach Geschlechtern
aufgeschlüsselten Gehaltsdaten und zu den objektiven und ge-
schlechtsneutralen Kriterien für die Festlegung von Löhnen und Ge-
haltserhöhungen. Vertragsklauseln, die Arbeitnehmern die Offenle-
gung von Informationen über ihr Gehalt untersagen, sind nicht zuläs-
sig (Art. 7). 

• Auch Arbeitsuchende sollen Zugang zu Informationen über die Ge-
haltsspanne bei angebotenen Stellen haben (Art. 5). Arbeitgeber dür-

fen nicht nach dem bisherigen Gehalt fragen (Art. 5 Abs. 2). Stel-
lenausschreibungen und Berufsbezeichnungen müssen geschlechts -
neutral sein (Art. 5 Abs. 3). 

• Berichtspflichten (Art. 9): 
Unternehmen mit mehr als 150 Beschäftigten sind bis zum 7. Juni
2027 und danach alle drei Jahre verpflichtet, über das geschlechts-
spezifische Lohngefälle zu berichten, Unternehmen mit mehr als 250
Beschäftigten jährlich. Betriebe ab 100 Mitarbeiter trifft die Be-
richtspflicht erstmalig zum 7. Juni 2031 und danach alle drei Jahre.
Für kleinere Unternehmen ist die Berichtspflicht freiwillig (Art. 9 Abs.
5). 

• Beweislast: 
Die Beweislast für die Nichtdiskriminierung trägt grundsätzlich der
Arbeitgeber (Art. 18 Abs. 1). 

• Schutzniveau: 
Die Mitgliedstaaten können Vorschriften beibehalten oder einführen,
die für die Arbeitnehmer günstiger sind als die Bestimmungen die-
ser Richtlinie (Art. 27). 

Mit Unterstützung des ZDK wird sich der Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) im Rahmen des deutschen Umsetzungsverfahrens
dafür einsetzen, dass die Richtlinie 1:1 in deutsches Recht umgesetzt
und sämtliche in der Richtlinie für die Mitgliedstaaten eröffneten mit-
telstandsfreundlichen Regelungsoptionen vollumfänglich ausgeschöpft
werden – wie bspw. die Flexibilität bei der Informationspflicht ge-
genüber Arbeitnehmern in Unternehmen mit bis zu 50 Arbeitnehmern.
Es darf nicht wie bei dem – langwierigen und nun endlich abge-
schlossenen - Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Hinweis-
geberrichtlinie dazu kommen, dass der deutsche Gesetzgeber wirt-
schaftsfreundliche Umsetzungsspielräume nicht nutzt und damit ge-
rade kleine und mittlere Unternehmen unnötig belastet werden.

EU-Lohntransparenzrichtlinie veröffentlicht 

Fortsetzung nächste Seite

Bereits im Februar haben wir darüber berichtet, dass der Bundesrat dem
ursprünglichen Gesetzentwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz (Hin-
SchG) nicht zugestimmt hatte. Im Rahmen des nachfolgenden Anrufs
des Vermittlungsausschusses konnte nun eine Einigung erzielt werden.
Wie erwartet hat nach dem Bundestag anschließend auch der Bun-
desrat am 12. Mai 2023 dem Kompromiss des Vermittlungsausschus-
ses mit den für die Wirtschaft notwendigen Änderungen zugestimmt.
Inhalt der Änderungen im HinSchG 
Damit wird das HinSchG nun u.a. mit den folgenden Änderungen bzw.
Aspekten in Kraft treten: 
– Es wurde konkretisiert, dass Verstöße im beruflichen Kontext erfol-

gen müssen (§ 3 Abs. 3 HinSchG). Allerdings ist es bei dem über ei-
ne 1:1-Umsetzung der Hinweisgeberschutzrichtlinie hinausgehen-
den Anwendungsbereich geblieben. 

– Die verpflichtende Bereitstellung eines Meldekanals für anonyme
Meldungen wurde aus dem Gesetz gestrichen. Stattdessen wird nur
noch im HinSchG geregelt, dass die interne Meldestelle auch ano-
nyme Meldungen bearbeiten soll. Dies war genauso als praxisge-
rechte Lösung von der Wirtschaft gefordert worden. 

– Durch die Ausgestaltung als Soll-Vorschrift ist nun eine Vorrangig-
keit der internen Meldestelle in solchen Fällen geregelt, in denen
wirksam gegen den Verstoß vorgegangen werden kann und der Hin-
weisgeber keine Repressalien zu befürchten hat (§ 7 Abs. 1 S. 2 Hin-
SchG). Diesen regelmäßigen Vorrang interner Meldungen hatte in-
soweit der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) expli-
zit eingefordert. 

– Die bisher starre 2-jährige Aufbewahrungsfrist bei Dokumentatio-
nen von Meldungen wurde erweitert. Nunmehr können diese Do-

Hinweisgeberschutzgesetz wird wahrscheinlich 
Ende Juni / Anfang Juli 2023 in Kraft treten 
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Im Rahmen der Akkreditierung des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes
zum neuen Qualitätsmanagementsystem AÜK (Akkreditierte Überprüfung
im Kraftfahrzeuggewerbe) haben
bundesweit etwa 90 Betriebe-Au-
dits vor Ort stattgefunden. Hierbei
haben insgesamt drei DAkkS-Be-
gutachter überprüft, ob alle Vor-
aussetzungen und Anforderungen
aus dem QM-System auch an der
Basis, also bei den anerkannten Be-
trieben vor Ort, eingehalten und
umgesetzt werden. 
In Baden-Württemberg wurden
insgesamt 13 Betriebe durch einen
DAkkS-Begutachter überprüft.
Hierbei handelte es sich um zwölf
AU-Betriebe und einen AUK-Betrieb. Bei allen diesen Betrieben konnte der
DAkkS-Begutachter nicht nur alle QM-Anforderungen, sondern auch ei-

ne vorbildliche Vorgehensweise feststellen. Die Betriebe wurden von den
insgesamt zehn betroffenen Innungen sehr gut ins neue QM-System ein-

gebunden. Hierfür gilt unser aus-
drücklicher Dank an die baden-
württembergischen Kfz-Innungen,
die in den letzten Jahren bei der
Umsetzung des neuen QM-Sys -
tems in den Betrieben die maß-
geblichen Akteure waren. Der
DAkkS-Begutachter konnte den
ausgewählten Betrieben ebenfalls
das QM-System und deren Nutzen
für den eigenen Betrieb nahebrin-
gen. Bei den betroffenen 13 Be-
trieben konnten keine Hinweise
oder Abweichungen festgestellt

werden, sodass alles absolut reibungslos verlief. Wir danken ebenfalls al-
len beteiligten Betrieben für die zuverlässige Arbeitsweise – weiter so! 

Jährliche DAkkS-Audits verliefen reibungslos 

kumentationen auch länger aufbewahrt werden, solange dies er-
forderlich und verhältnismäßig ist (§ 11 Abs. 5 HinSchG). 

– Die Vorgaben zur Beweislastumkehr wurden präzisiert (§ 36 Abs. 2
S. 1 HinSchG). 

– Streichung des immateriellen Schadensersatzanspruchs. 
– Begrenzung der Bußgeldhöhe auf max. 50.000 Euro (§ 40 Abs. 6 S.

1 HinSchG). 
Bewertung und Hinweise 
Das nun endgültig verabschiedete HinSchG hat durch die obigen Än-
derungen aus Unternehmersicht Verbesserungen erfahren. Insoweit war
die von der gesamten Deutschen Wirtschaft geforderte Anrufung des
Vermittlungsausschusses notwendig und geboten. 
Das HinSchG wird nun zum ganz überwiegenden Teil einen Monat nach
Verkündung – und damit wohl Ende Juni / Anfang Juli 2023 in Kraft
treten. Außerdem ist eine überarbeitete Fassung des ZDH-Leitfadens

zum HinSchG bereits angekündigt, über dessen Veröffentlichung wir
natürlich berichten werden. 
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat
ein FAQ-Papier erstellt, dass in der aktualisierten Fassung unter un-
tenstehendem Link abgerufen werden kann (Stand Mai 2023). Ziel des
Papiers ist es, Hilfestellungen bei der
Umsetzung der neuen Regelungen zu
geben. Die vorliegende Version berück-
sichtigt bereits die vom Bundestag
und Bundesrat beschlossenen Ände-
rungen auf Basis der Beschlussemp-
fehlung des Vermittlungsausschusses.

Abruflink: 

Fortsetzung von Seite 7

©ProMotor/T.Volz 

Am 14. März 2023 ist in Berlin die „Plattform InnoFuels“ unter Koor-
dination des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) offiziell gestartet.
Die Plattform InnoFuels wird als Verbundforschungsvorhaben vom Bun-
desministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit rund fünf Mil-
lionen Euro gefördert und dient der Vernetzung, Weiterentwicklung und
Rahmenbedingungen zum Hochlauf strombasierter Kraftstoffe und fort-
schrittlicher Biokraftstoffe. 

Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg und das Hessische
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnungsbau sind mit
dem BMDV und weiteren Akteuren im Begleitkreis vertreten und ha-
ben das Projekt mit konzipiert. 
Im Laufe des Vorhabens sollen weitere Bundesländer und Akteure ein-
gebunden werden mit dem Ziel, ein bundesweites Netzwerk für dieses
Thema zu schaffen. 

Verbundforschungsvorhaben Plattform InnoFuels gestartet 
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Das Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr (BMDV) hat mit
einem Schreiben vom 11. Mai 2023 über die verpflichtende Einführung
der PN-Messung zum 1. Juli 2023 informiert. 
Die Arbeitsgruppe zur Bewertung und Beurteilung der Verfügbarkeit der
PN-Messgeräte des Bundesverkehrsministeriums unter Beteiligung
der Länder hat in ihrer letzten Sitzung am 21. April 2023 festgestellt,
dass grundsätzlich eine ausreichende und flächendeckende Verfüg-
barkeit von PN-Messgeräten in den berechtigten Untersuchungsstel-
len (Prüfstellen der Technischen Prüfstellen bzw. der Überwachungs-
organisationen, anerkannte AU-Werkstätten) im Bundesgebiet beste-
he. Damit sei eine bürgerfreundliche und wettbewerbsneutrale PN-Mes-
sung an Euro 6/Euro VI-Dieselfahrzeugen möglich. 
Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung beschlossen, dass an
Dieselfahrzeugen (Euro 6/Euro VI) die PN-Messung zwingend ab dem

1. Juli 2023 anzuwenden ist. Diese PN-Messung ersetzt die bisherige
Trübungsmessung an den betroffenen Dieselfahrzeugen. Zur Ein-
führung der PN-Messung an den genannten Fahrzeugen zum 1. Juli
2023 wird es laut den obersten Landesverkehrsbehörden am 15. Juni
2023 eine Verkehrsblatt-Verlautbarung geben. 
AU-Geräteleitfaden-Software-Version 6 
Wir empfehlen allen anerkannten AU-Betrieben, die Software-Version
6 aufzuspielen. Zwar ist die Software-Version 6 nur für die PN-Mes-
sung eine zwingende Voraussetzung, sie eröffnet jedoch allen Betrie-
ben die aufgeführten Vorteile, wie z.B. den Verzicht auf das zusätzliche
Beiblatt „Inspektionsbericht (AU-Nachweis)“ mit DAkkS-Symbol oder
die Möglichkeit zur Anpassung der Leerlaufdrehzahl, sofern Herstel-
lervorgaben fehlen oder diese unzureichend, nicht anwendbar oder un-
plausibel sind.

Einführung der Messung der Partikelanzahlkonzentration 
(PN-Messung) zum  1. Juli 2023 

Die europäische Forderung eines faktischen Verbrennerverbotes ab
2035, einhergehend mit der Verschärfung von CO2-Emissionsnormen
für neue Personenkraftwagen und neue leichte Nutzfahrzeuge, konn-
te durch politische Überzeugungsarbeit bekanntlich etwas entschärft
werden. Unser Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)
und andere Akteuere konnten erwirken, dass die Europäische Kom-
mission zumindest einen Vorschlag für die Zulassung von Fahrzeugen,
die nach dem Jahr 2035 ausschließlich mit CO2-neutralen Kraftstoffen
betrieben werden, vorlegen muss. 
Demnach wurde zumindest formal die Möglichkeit geschaffen, dass
neue Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auch ab 2035 zuge-
lassen werden können, wenn sie mit klimaneutral hergestellten syn-
thetischen Kraftstoffen betrieben werden. Die diesbezügliche Verord-
nung (EU) 2023/851 wurde am 25. April 2023 im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht. Sie ist am 15. Mai 2023 in Kraft ge-
treten. 
Für neue schwere Nutzfahrzeuge sollen die CO2-Emissionsnormen
ebenso verschärft werden. Dazu hat die Europäische Kommission ei-
nen Vorschlag für eine Verordnung vorgelegt. Zu diesem Verordnungs-
vorschlag hat der ZDK seine Stellungnahme mit Forderungen bei der
Europäischen Kommission eingereicht. Zu den Kernforderungen zählt,
dass bezüglich der CO2-Reduzierung die Beiträge aller verfügbaren
CO2-neutralen und CO2-reduzierenden Antriebe berücksichtigt werden
müssen. Die Verwendung klimaneutraler Kraftstoffe soll mit 0 g
CO2/km beziehungsweise bei Verwendung klimaschonender Kraftstoffe
mit 5 g CO2/km berücksichtigt werden. Des Weiteren fordert der ZDK,
dass die Anrechenbarkeit von CO2-neutralen und CO2-reduzierenden
Kraftstoffen auf Basis einer gesamtheitlichen Betrachtung der realen
CO2-Bilanz dieser Kraftstoffe langfristig erfolgen sollte. Zudem sollten
für die Herstellung CO2-neutraler und CO2-reduzierender Kraftstoffe

starke und wirksame Anreizmechanismen geschaffen werden, um pla-
nungssichere Investitionenbedingungen zu schaffen. 
Die Stellungnahme mit Forderungen des ZDK kann auf www.kfz-
bw.de/monatsdienst heruntergeladen werden. 

CO2-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge 

DAT-Studie zum Hochlauf 
der Elektromobilität bis 2030 
Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) hat ihre regelmäßigen Analy-
sen rund um den Hochlauf der Elektromobilität in einer Studie zu-
sammengetragen. Angereichert wurde diese durch Erkenntnisse zwei-
er Hochschulstudien, die im Auftrag der DAT analysieren sollten, wie
das Vorhaben der Bundesregierung, 15 Mio. E-Fahrzeuge bis 2030 im
Pkw-Bestand zu realisieren, möglich werden kann. 

Sie können die gesamte Studie hier kostenfrei bestellen:
https://www.dat.de/publikationen/studie-hochlauf-elektromobilitaet/ 
Die Kernaussagen aus der Studie sind: 

• Die Elektromobilität wird von der Mehrheit der privaten Pkw-Hal-
ter und -Käufer noch mit Skepsis und Zurückhaltung betrachtet.

• Etwa ein Viertel aller Pkw-Halter sieht in einem rein batterieelektri-
schen Pkw ein perfektes Alltagsauto. 

• Grundsätzlich wäre es möglich, bis 2030 auf die Zahl von 15 Mio.
BEV im Pkw-Bestand zu kommen. Aber die Hebel, die sehr zeitnah
in Bewegung gesetzt werden müssen, sind erheblich. 



10 | 07/23 | 08/23

Handwerk / Technik / Umweltschutz

Die führenden Wirtschaftsverbände aus Handwerk und Industrie, so-
wie Gewerkschaften, die Bundesagentur für Arbeit, das Land und die
Kommunen haben aktuell ein neues „Bündnis zur Stärkung der be-
ruflichen Ausbildung und des Fachkräftenachwuchses 2023 bis 2027“
unterzeichnet. 
Ganz oben auf die Prioritätenliste gehört für die Wirtschaftsverbände
dabei die Stärkung der Berufsorientierung. Die Wirtschaft befindet sich
beim Ausbildungsangebot zwar fast auf dem Vor-Corona-Niveau, was
aber nach wie vor fehlt sind die Bewerberinnen und Bewerber. „Vie-
le Betriebe können offene Stellen lange Zeit nicht besetzen. Die Be-
rufliche Orientierung ist daher der Schlüssel, um Schülerinnen und
Schüler auf das breite Angebot an dualen Ausbildungsberufen auf-
merksam zu machen und bestmöglich auf die Berufswahl vorzuberei-
ten“, ist Peter Haas, Hauptgeschäftsführer von Handwerk BW, über-
zeugt. 
„Das Ausbildungsbündnis hat sich in den vergangenen Jahren be-
währt, gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg haben wir viel
erreicht und werden dafür auch in Zukunft sorgen. Nur gemeinsam
wird es uns gelingen, der dualen Berufsausbildung wieder neuen
Rückenwind zu geben und die langfristigen Herausforderungen für die
berufliche Ausbildung auch in den kommenden Jahren zu bewältigen“,

sagt Thomas Bürkle, Vizepräsident der Unternehmer Baden-Württem-
berg. 
Für die kommenden Jahre hat das neue Ausbildungsbündnis die de-
mografische Entwicklung, die Transformation zu einer digitalen und
nachhaltigen Wirtschaft und der Umgang mit den Auswirkungen all-
gemeiner Krisensituationen, wie während der Corona-Pandemie als
zentrale Herausforderungen erkannt. 

Daraus ergeben sich für das Bündnis die folgenden 
fünf Handlungsfelder: 
– Berufliche Orientierung – Wirksamkeit erhöhen 
– Chancengarantie – Wege in Ausbildung aufzeigen 
– Erfolgreiche Ausbildung – Lernorte bei der Qualitätsentwicklung un-

terstützen 
– Transformation – für eine digitale und nachhaltige Wirtschaft aus-

bilden 
– Duales Ausbildungssystem – Funktionsfähigkeit erhalten 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.baden-wuerttem-
berg.de. 
Dort steht auch das aktuelle Ausbildungsbündnis, sowie eine Bilanz
des vergangenen Bündnisses zum Download bereit.

Neues Ausbildungsbündnis für Baden-Württemberg 

Die Initiative „AutoBerufe – Zu-
kunft durch Mobilität“ präsentiert
neue, kostenlose Bildungsmateria-
lien des Grundschulprogramms
BLINKA. Für das aktuelle Schuljahr
wurden zwei weitere Staffeln mit spannenden Lernvideos produziert, die
sowohl Diversität im Straßenverkehr als auch die Zukunft von Mobilität
aufgreifen. 
Die zweite Staffel der BLINKA-Lernvideos sensibilisiert Kinder für den Um-
gang mit anderen Verkehrsteilnehmern: Wie nehmen Menschen mit Be-
hinderung oder Ältere am Straßenverkehr teil? 
In der dritten Staffel werden die technischen Möglichkeiten der Zu-
kunftsmobilität gezeigt. Diese Staffel regt die Kinder insbesondere zum
Austausch untereinander und zum Fantasieren an: Wie stellen sie sich
Mobilität in ihrem Leben vor? 
Diesen und vielen weiteren Fragen ist die BLINKA-Redaktion auf den

Grund gegangen und hat Videos
entwickelt, zu denen sich Grund-
schulklassen austauschen und ih-
re Fantasie einsetzen können. 
Es finden sich in der neuen BLIN-

KA-Mediathek neben den zwei neuen Staffeln mit spannenden Lernvi-
deos auch sämtliche multimediale Bildungsmaterialien rund um Technik,
Mobilität und Verkehrssicherheit für die 3. und 4. Klasse. Zusätzlich zu
Videos und Audiobeiträgen gibt es dort alle BLINKA-Magazine, Bastel-
bögen, Ideen für den Unterricht sowie didaktische Unterstützung für Lehr-
kräfte. Dabei sind die Materialien sowohl für den Einsatz im Präsenzun-
terricht als auch für zuhause geeignet und orientieren sich an den Lehr-
plänen aller Bundesländer. 
Die fächerübergreifenden und projektorientiert gestalteten Unterrichts-
medien finden Lehrkräfte und Eltern unter: https://www.autoberufe.de/fu-
er-berater-lehrer/unterrichtsmaterial/grundschulprogramm-blinka/

Zwei neue Blinka-Staffel mit Lernvideos 

Berufsbildung / Weiterbildung 

Welches Potenzial für Wirtschaft und Klimaschutz steckt im bidirek-
tionalen Laden? Wissenswertes zur Technologie stellt ein neues Facts-
heet der Landesagentur e-mobil BW zusammen. Dabei wird ein kurzer
Überblick zu den technischen Voraussetzungen geboten. Zudem wird
in verschiedenen Anwendungsfällen gezeigt, welches wirtschaftliche

Potenzial die Technologie beispielsweise für Privatpersonen und Un-
ternehmen mit eigenen Flotten bietet. Insbesondere Übertragungs-
netzbetreiber können Anwender der bidirektionalen Ladetechnologie
werden. Das Factsheet kann auf www.kfz-bw.de/monatsdienst herun-
tergeladen werden. 

e-mobil BW Factsheet „Bidirektionales Laden" 
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Die neue Folge des Podcasts ProMotor „Leistungswettbewerbe und
Nachwuchsförderung“ (Folge 27) ist online. Stefan Mißbach erzählt,
wie die Leistungswettbewerbe ablaufen und was er daraus für seine
Berufspraxis mitnehmen konnte. Nicht nur für seinen eigenen Lebens-
lauf ist diese Auszeichnung ein Erfolg - auch sein Ausbildungsbetrieb
hat etwas davon. Birgit Behrens von der ZDK-Berufsbildung erklärt, wie
Ausbildungsbetriebe durch die Berufswettbewerbe bei der Nach-

wuchsgewinnung profitieren und wie sie ihre Lehrlinge dafür begeis -
tern können. 
Zu hören ist der Audio-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube
(https://www.youtube.com/kfzgewerbe) oder Soundcloud (https://soun-
dcloud.com/kfzgewerbe) und weiteren gängigen Podcast-Plattformen.
Um diesen und weitere Beiträge des ZDK bei den jeweiligen Diensten zu
finden, geben Sie in deren Suchfunktion am besten „ZDK-Podcast“ ein.

Neuer ProMotor-Podcast: 

Leistungswettbewerbe und Nachwuchsförderung 

Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit / Digitalisierung

Seit Januar 2022 gilt in Tübingen materialunabhängig eine Steuer
auf Einwegverpackungen. Damit sollen Einnahmen für den städti-
schen Haushalt erzielt, die Verunreinigung des Stadtbilds durch im
öffentlichen Raum entsorgte Verpackungen verringert und ein An-
reiz zur Verwendung von Mehrwegsystemen gesetzt werden. Be-
steuert werden Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck, „so-
fern Speisen und Getränke darin bzw. damit für den unmittelbaren
Verzehr an Ort und Stelle oder als mitnehmbares take-away-Gericht
oder -Getränk verkauft werden“. Die Steuer beträgt für jede Ein-
wegverpackung 0,50 Euro, für jedes Einwegbesteck(-set) 0,20 Euro.
Der Steuersatz pro Einzelmahlzeit ist auf maximal 1,50 Euro be-
grenzt. Diese Verpackungssteuer bedeutet für die Tübinger Tank-
stellen (natürlich auch für viele andere Gewerbetreibende) einen ech-
ten Wettbewerbsnachteil. 
Die Inhaberin des Tübinger McDonald‘s stellte gegen die Satzung ei-
nen Normenkontrollantrag, der vor dem Verwaltungsgerichtshof
(VGH) Baden-Württemberg Erfolg hatte. Der VGH erklärte die Sat-
zung insgesamt für unwirksam und begründete dies mit der fehlen-
den Örtlichkeit der Steuer, ihrer Unvereinbarkeit mit dem Bundes-
abfallrecht sowie der mangelnden Vollzugstauglichkeit der Ober-
grenze der Besteuerung. Wir haben darüber im Monatsdienst 3/2022
berichtet. 
Auf die Revision der Stadt Tübingen hat das Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig die kommunale Steuer nun für überwiegend recht-
mäßig erklärt. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz handle es sich
bei der Verpackungssteuer um eine örtliche Verbrauchsteuer, für de-
ren Einführung die Stadt Tübingen zuständig war. Bei den zum un-
mittelbaren Verzehr, sei es an Ort und Stelle oder als „take-away“,
verkauften Speisen und Getränken sei der Steuertatbestand so be-
grenzt, dass ihr Konsum – und damit der Verbrauch der zugehörigen

Verpackungen – bei typisierender Betrachtung innerhalb des Ge-
meindegebiets stattfinde. Damit sei der örtliche Charakter der Steu-
er hinreichend gewahrt. 
Die kommunale Verpackungssteuer stehe als Lenkungssteuer auch
nicht im Widerspruch zum Abfallrecht des Bundes. Sie bezwecke die
Vermeidung von Verpackungsabfall im Stadtgebiet und verfolge da-
mit auf lokaler Ebene kein gegenläufiges, sondern dasselbe Ziel wie
der Unions- und der Bundesgesetzgeber. Die Abfallvermeidung ste-
he in der Abfallhierarchie an oberster Stelle, wie sich aus der EU-
Verpackungsrichtlinie, der EU-Einwegkunststoffrichtlinie, dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz und dem Verpackungsgesetz ergebe; erst da-
nach folgen Wiederverwendung, Verwertung und Beseitigung des Ab-
falls. Kommunale Steuern, die Einwegverpackungen verteuern, wür-
den durch die verschiedenen unions- und bundesrechtlichen Vorga-
ben zum Abfallrecht nicht ausgeschlossen. Soweit das Bundesver-
fassungsgericht vor 25 Jahren seine gegenteilige Ansicht zur dama-
ligen Kasseler Verpackungssteuer auf ein abfallrechtliches „Koope-
rationsprinzip“ gestützt habe, lasse sich ein solches dem heutigen
Abfallrecht nur noch in – hier nicht maßgeblichen – Ansätzen ent-
nehmen. 
Zwar erweise sich die zu unbestimmte Obergrenze der Besteuerung
von 1,50 Euro pro „Einzelmahlzeit“ und das der Stadtverwaltung oh-
ne zeitliche Begrenzung gewährte Betretungsrecht im Rahmen der
Steueraufsicht als rechtswidrig. Diese punktuellen Verstöße lassen
jedoch die Rechtmäßigkeit der Satzung im Übrigen unberührt, so das
Bundesverwaltungsgericht. 
Bewertung: Derartige kommunale Insellösungen sorgen für Wettbe-
werbsungleichheit zwischen Städten und Kreisen. Wir sind nicht ge-
gen Umweltschutz, aber der Gesetzgeber ist nun gefordert, für ein-
heitliche und unbürokratische Lösungen zu sorgen.

Bundesverwaltungsgericht: 

Tübingen darf Verpackungssteuer erheben 

Tankstellen
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Unser Zentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) legt
seine Prognose zu den Absatz-
zahlen der Jahre 2023 und 2030
vor und stellt kurz die wesentli-
chen Herausforderungen der
nächsten Jahre für die Autohäu-
ser und Kfz-Werkstätten dar. 
Im ersten Teil wird auf die Neu-
zulassungen von Pkw im Jahr
2023 eingegangen. Es wird er-
wartet, dass sich die Liefersitua-
tion bei Halbleitern normalisiert
und die Lieferkettenprobleme
überwunden werden. Dem gegenüber steht jedoch eine ange-
spannte Nachfrage und eine sinkende Anzahl abgeschlossener Kauf-
verträge, welche auf fehlende bezahlbare Kleinst- und Kleinwagen
– vor allem bei batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen – und die
angespannte wirtschaftliche Lage und die Inflation zurückzuführen
ist. 
Im zweiten Teil geht es um die Werkstattauslastung im Jahr 2023
und die Erwartungen des ZDK. Aufgrund der fehlenden Neukäufe ist
weiterhin mit einer hohen Nachfrage nach Wartungs- und Reparat-

urleistungen, auch im Bereich
Elektromobilität und Nachhal-
tigkeit zu rechnen. Es wird er-
wartet, dass die Werkstattausla-
stung im Jahr 2023 bei 86 Pro-
zent liegt. 
Bei dem Blick auf die Betriebe im
Jahr 2030 wird nur ein leichter
Rückgang bei den fabrikatsun-
abhängigen Werkstätten erwar-
tet, aufgrund des hohen Fahr-
zeugbestandes und der damit
verbundenen höheren Anzahl
von Reparaturarbeiten. Bei den

fabrikatsgebundenen Betriebsstätten ist mit einem Rückgang von 10
Prozent bis zum Jahr 2030 zu rechnen. Dies lässt sich auf die Redu-
zierung der Vertriebsnetze der Hersteller und die sinkende Rentabi-
lität kleiner Betriebsstätten zurückzuführen. 
Bei der Anzahl der Beschäftigten rechnet der ZDK nur mit einem mo-
deraten Rückgang, der auf die weiterhin hohe Kapazitätsauslastung
der Werkstätten zurückzuführen ist. 
Die vollständige Prognose kann auf www.kfz-bw.de/monatsdienst
heruntergeladen werden.

Rückblick und Ausblick: 

Die Prognose des ZDK für 2023 und 2030 

Versicherungen / 
Rahmenabkommen / Mitgliedervorteile

Immer häufiger führen Managerfehler in Deutschland zu Vermögens-
schäden für Unternehmen. Viele Firmen wiegen sich jedoch in falscher
Sicherheit, wenn es darum geht, sich verlorenes Geld wiederzuholen. 
Zwar stehen Organmitglieder für Pflichtverstöße mit dem gesamten Pri-
vatvermögen gerade. Viele Streitfälle führen jedoch zu langwierigen
Auseinandersetzungen vor Gericht. Und was nützt der beste Richter-
spruch, wenn das betroffene Organmitglied gar nicht zahlen kann?
Dann droht Privatinsolvenz und das Unternehmen bleibt trotzdem auf
dem Schaden sitzen. 
Eine D&O-Versicherung bietet für solche Situationen das nötige Si-
cherheitsnetz. Einerseits schützt die D&O-Police Entscheider im Ernst-
fall vor dem finanziellen Ruin. Andererseits leistet die „Managerhaft-

pflicht“ einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Unternehmensbilanz: 
• Alle Organmitglieder unter einer D&O-Police versichern 
• Unternehmensbilanz und Reputation aktiv schützen 
• Risiken mit bis zu 30 Millionen Euro Deckungssumme absichern. 

Interessenten wenden sich an: 

Andreas Konietzny 
Generalagentur im Kfz-Gewerbe 
Tel.: 0711-230850-60 
Mobil: 01522-8923468 
andreas.konietzny@nuernberger-automobil.de

Existenzielle Risiken abwehren – 
einfach entscheiden 


